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A. Problem 

Ein Großteil der aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen (u.a. Botschaftsvorführun-

gen, Abschiebungen) wird in Schleswig-Holstein von Vollzugskräften der allge-

meinen Verwaltung im Landesamt für Ausländerangelegenheiten (LfA) wahrge-

nommen. Hierzu sind die Mitarbeiter des LfA nach der Landesverordnung über 

die Bestimmung von Vollzugsbeamtengruppen nach § 252 Absatz 3 des Lan-

desverwaltungsgesetzes als Vollzugsbeamte bestimmt. Aufgrund der begrenz-

ten örtlichen Zuständigkeit von Verwaltungsvollzugskräften auf das Land 

Schleswig-Holstein können Maßnahmen über Landesgrenzen hinweg, wie 

Transporte zu Flughäfen oder Botschaften, regelmäßig nur in Begleitung von 

Polizeivollzugsbeamten erfolgen. Durch die infrastrukturelle Lage Schleswig-

Holsteins, z.B. fehlender Flughafen mit Auslandsflügen und keine Botschaften, 

ist in diesen Fällen regelmäßig die Amts- bzw. Vollzugshilfe durch die Landes-

polizei erforderlich. 

 

Die Ständige Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder hat in ih-

rer 208. Sitzung vom 06. bis 08. Juni 2018 in Quedlinburg beschlossen, in ei-

nem Staatsvertrag zum länderübergreifenden Einsatz von Verwaltungspersonal 

bei der Begleitung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen Vollzugsrechte von 

Verwaltungspersonal einheitlich zu regeln. Das Land Niedersachsen ist mit der 

Erarbeitung des Vertragsentwurfes beauftragt gewesen. 

 

Nach Einbringung des Entwurfes des Zustimmungsgesetzes in den Schleswig-

Holsteinischen Landtag mit anliegendem „Entwurf des Staatsvertrages“ (LT-

Drs. 19/1610) durch die Landesregierung sind die genaue Zahl der teilnehmen-

den Länder sowie der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages durch eine Lü-

cke im Vertrag offengeblieben. Auch der Entwurf des Zustimmungsgesetzes 

enthielt folgerichtig eine offene Stelle zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ver-

trages (§ 1 Abs. 1 des Gesetzentwurfes). Gleichwohl hat der Schleswig-Holstei-

nische Landtag in Erster Lesung am 28. August 2019 über den Gesetzentwurf 

beraten. Der Innen- und Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf abschließend 

am 11. September 2019 behandelt und dem Landtagsplenum einstimmig die 

unveränderte Annahme empfohlen (Bericht und Beschlussempfehlung des In-

nen- und Rechtsausschuss v. 20. September 2019, LT-Drs. 19/1619). Am 27. 



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Drucksache 19/1859 

 

3 

September 2019 hatte der Schleswig-Holsteinische Landtag nach der Zweiten 

Lesung die Schlussabstimmung durchgeführt und den Gesetzesbeschluss ge-

fasst (Vorl. Beschlussprotokoll über die 25. Tagung/68. Sitzung des 19. Schles-

wig-Holsteinischen Landtages v. 25. September 2019 S. 13). 

 

Am 30. August 2019 hatte das Land Niedersachsen eine geringfügig geänderte 

Fassung des Staatsvertrages vorgelegt. Bis auf das nunmehr festgelegte – 

rückwirkende – Inkrafttretensdatum am 01. September 2019 ist der Vertrag 

wortgleich mit dem Vertrag, dem der Landtag bereits in seiner 68. Plenarsitzung 

vom 25. September 2019 zugestimmt hatte. Neben dem Land Schleswig-Hol-

stein haben den Vertrag auch die Länder Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt unterzeichnet (allerdings nicht 

die anderen zehn Länder, wie im Entwurf des Vertrages vorgesehen (LT-Drs. 

19/1610)). Am 08. Oktober 2019 hat der Minister für Inneres, ländliche Räume 

und Integration den Vertrag für das Land Schleswig-Holstein unterzeichnet.  

 

B. Lösung 

Weil der vom Minister für Inneres, ländliche Räume und Integration am 08. Ok-

tober 2019 unterzeichnete Vertragstext in zwei Punkten, nämlich Inkrafttretens-

zeitpunkt und Zahl der Vertragsländer, vom Landtagsbeschluss vom 25. Sep-

tember 2019 abweicht, legt die Landesregierung aus Gründen der (Verfas-

sungs-)Rechtssicherheit dem Landtag erneut den insoweit punktuell nachträg-

lich geänderten Staatsvertrag zur Zustimmung vor. Nach Art. 37 Abs. 2 Satz 2 

der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (LV) muss der Landtag einem 

Vertrag des Landes Schleswig-Holstein mit anderen Ländern zustimmen, wenn 

dieser einen Gegenstand der Gesetzgebung betrifft. Dies ist der Fall, weil durch 

den Staatsvertrag, der Rechtsgrundlagen auf dem Gebiet des Verwaltungsvoll-

zuges schafft, für die Verwirklichung der Grundrechte wesentliche Fragen gere-

gelt werden (Wuttke in: von Mutius/Wuttke/Hübner, Kommentar zur Landesver-

fassung Schleswig-Holstein, Kiel 1995, Art. 30 a.F. Rdnr. 12 m.w.N.). Durch die 

erneute Beschlussfassung des Landtages nach Art. 37 Abs. 2 Satz 2 LV über 

den punktuell angepassten Vertrag wird gewährleistet, dass die von der Lan-

desverfassung geforderten Maßstäbe eingehalten werden. 
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Der bereits am 27. September 2019 vom Landtag beschlossene, auf den noch 

nicht unterzeichneten und noch nicht mit einem Inkrafttretensdatum versehenen 

Vertragsentwurf bezogene Gesetzesbeschluss wäre nach Art. 46 Abs. 1 LV 

vom Ministerpräsidenten unter Mitzeichnung des für Inneres zuständigen Minis-

ters auszufertigen und anschließend im Gesetz- und Verordnungsblatt zu ver-

künden. Durch den vorliegenden Gesetzentwurf beschließt der Landtag die Auf-

hebung des Gesetzesbeschlusses, sodass der Ministerpräsident keine Ausferti-

gung mehr vornehmen und keine Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 

mehr erfolgen darf; dies entspricht der landesparlamentarischen Praxis (vgl. 

Niederschrift der 76. Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses des Schles-

wig-Holsteinischen Landtages vom 09. Mai 2003 S. 10 f. zum Entwurf eines Ge-

setzes zur Aufhebung des Gesetzesbeschlusses zur Änderung des Schleswig-

Holsteinischen Abgeordnetengesetzes, LT-Drs. 15/2650). 

 

C. Alternativen 

Keine. 

 

D. Kosten und Verwaltungsaufwand 

1. Kosten 

Es sind durch den Abschluss des Staatsvertrages keine finanziellen Auswirkun-

gen ersichtlich. 

2. Verwaltungsaufwand 

Es ist kein erhöhter Verwaltungsaufwand durch den Abschluss des Staatsvertra-

ges zu erwarten. Durch die rechtliche Klarstellung und Erweiterung der Befug-

nisse der Verwaltungsmitarbeiter ist eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands 

zu erwarten, da eine große Anzahl an Amtshilfeersuchen an die Landespolizei 

entfallen kann. Vollzugshilfeersuchen in sicherheitsrelevanten Fällen bleiben 

hiervon unberührt. 

 

3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft 

Keine. 
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E. Länderübergreifende Zusammenarbeit 

Der Staatsvertrag ist Ausdruck der länderübergreifenden Zusammenarbeit und 

wurde in Federführung des Landes Niedersachsen unter Beteiligung der Länder 

erstellt. 

F. Information des Landtages nach Artikel 28 der Landesverfassung 

Der Landtag wurde durch Schreiben vom 23. April 2019 über das  

Gesetzgebungsverfahren nach Artikel 28 der Landesverfassung unterrichtet. 

G. Federführung 

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
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Gesetz 

zum Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung auf-

enthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern 

 

Vom  

 

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

§ 1 

(1) Dem von Schleswig-Holstein am 08. Oktober 2019 unterzeichneten Staatsver-

trag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbeen-

dender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern wird zugestimmt. 

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

 

§ 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

(2) Der Gesetzesbeschluss des Landtages vom 27. September 2019 zum Staats-

vertrag über die erweiterte Zuständigkeit der mit der Begleitung aufenthaltsbe-

endender Maßnahmen betrauten Bediensteten in den Ländern (Drucksache 

19/1610, 19/1652 (neu), 16/1691 und 19/1725) wird aufgehoben und ist nicht 

zu verkünden. 

 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden 

 

Kiel,  

 

 

 

 

 

 

Daniel Günther Hans-Joachim Grote 

Ministerpräsident Minister für Inneres, ländliche Räume  

und Integration 
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Begründung 

A. Allgemeine Begründung 

Ziel dieses Vertrages ist es, die Durchführung aufenthaltsbeendender Maß-

nahmen nach dem Aufenthaltsgesetz beziehungsweise nach der Verordnung 

(EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere Abschiebungen, Dublin-

Überstellungen und Verbringungen in spezielle Abschiebungshafteinrichtun-

gen, zu optimieren sowie Rechtsklarheit für den länderübergreifenden Einsatz 

von Bediensteten zu schaffen, die nicht dem Polizeivollzugsdienst angehören. 

 

B. Einzelbegründung 

 

a) Zu § 1 

Dieses Gesetz regelt die Zustimmung des Landtages zu dem Staatsvertrag 

zwischen Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 

Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein über die erweiterte Zuständigkeit der 

mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Bedienste-

ten in den Ländern. 

 

b) Zu § 2 

Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

Der Staatsvertrag tritt am 01. September 2019 in Kraft, bzw. an dem Tag an 

dem die Ratifizierungsurkunden der beteiligten Länder zu diesem Staatsver-

trag bei dem Minister für Inneres und Sport des Landes Niedersachsen hinter-

legt worden sind. 

Der Minister für Inneres und Sport des Landes Niedersachsen teilt den betei-

ligten Ländern die Hinterlegung der Ratifizierungsurkunden mit.  

 

Zugleich beschließt der Landtag die Aufhebung des Gesetzesbeschlusses 

vom 27. September 2019 zum Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit 

der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen betrauten Be-

diensteten in den Ländern. Die darauf bezogenen Landtagsdrucksachen sind 

im Gesetzeswortlaut benannt. Dieser Gesetzesbeschluss bezog sich auf den 

noch nicht unterzeichneten und noch nicht mit einem Inkrafttretensdatum ver-

sehenen Vertragsentwurf. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der 

frühere Gesetzesbeschluss aufgehoben, sodass der Ministerpräsident nach 

Artikel 46 Absatz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein keine Aus-

fertigung mehr vornehmen und keine Verkündung im Gesetz- und Verord-

nungsblatt mehr erfolgen darf. 
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